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Nr. BETEILIGTER / EINWENDER 
STELLUNGNAHME 

BEWERTUNG VON ZUSAMMENHÄNGEN UND ABWÄGUNG 

 
G 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Telekom 
 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der 
Deutschen Telekom, zur Versorgung des Planbereiches ist die 
Verlegung neuer Leitungen erforderlich. 
 
Für den rechtzeitigen Ausbau und die Koordination mit dem 
Straßenbau und anderen Leitungsträgern muss der Deutschen 
Telekom AG der Beginn und Ablauf der Erschließungsarbeiten 
mindestens drei Monate vor Baubeginn schriftlich mitgeteilt werden. 

 
 
 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen und an das TfA weitergegeben. 
 
 
 
Das TfA wird gebeten, den Baubeginn rechtzeitig anzuzeigen. 

 


